
 

Notbetreuung:  
Bescheinigung des Arbeitgebers über die Unabkömmlichkeit 

 
Nach der Corona-Verordnung der Landesregierung Baden-Württemberg wird an den 
Grundschulen und in den Klassenstufen 5 bis 7 der weiterführenden Schulen ab 27.04.2020 
eine erweiterte Notbetreuung eingerichtet. Teilnahmeberechtigt sind Schülerinnen und 
Schüler, wenn beide Erziehungsberechtigte oder die/der Alleinerziehende 
 

 außerhalb der Wohnung eine präsenzpflichtige berufliche Tätigkeit wahrnehmen, 

 von ihrem Arbeitgeber unabkömmlich gestellt sind und eine entsprechende 
Bescheinigung vorlegen, 

 durch diese Tätigkeit an der Betreuung gehindert sind und 

 eine familiäre oder anderweitige Betreuung nicht möglich ist. 
 
 
Vom Arbeitgeber auszufüllen bzw. bei Selbständigen oder freiberuflich Tätigen bitte 
selbst ausfüllen: 
 
 
Hiermit wird bestätigt, dass  

_________________________________________ 
Name, Vorname 

_________________________________________ 
Anschrift 

 
bei uns beschäftigt ist, folgende präsenzpflichtige Tätigkeit ausübt 

________________________________________________________________ 
 
und somit für unseren Betrieb unabkömmlich ist. 

 
Wöchentliche Arbeitszeit: 

Vormittags:  ______________________________________ 

Nachmittags: ______________________________________ 
 
 
Firma:   ______________________________________ 

Name 

______________________________________ 
Anschrift 

 
 
 
_____________________ __________ _________________________________ 
Ort      Datum  Unterschrift Arbeitgeber, Firmenstempel 


